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Riemerling, 17. April 2014 
 

Antrag zu den Handelsabkommen TTIP, CETA und TISA 

Der Gemeinderat möge beschließen: 

Das derzeit weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelte Handels- und 
Investitionsabkommen zwischen EU und USA (TTIP), die bekannt gewordenen Inhalte des 
Handelsabkommens mit Kanada (CETA) und die laufenden Verhandlungen zu einem 
Abkommen zum „Handel mit Dienstleistungen“ (TISA) hätten bei einer Realisierung 
weitgehende Auswirkungen auf die kommunale Daseinsvorsorge und würden einen massiven 
Eingriff in unsere kommunale Gestaltungshoheit und kommunale Selbstverwaltung darstellen. 
Der Gemeinderat von Hohenbrunn lehnt deshalb TTIP, CETA und TISA in der derzeit 
bekannten Form ab. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, diese ablehnende Haltung 
 

a) gegenüber dem Bayerischen und Deutschen Gemeindetag auszudrücken, 
b) den Mandatsträgern und Mandatsträgerinnen im Europäischen Parlament, im Bund und 

im Land bekannt zu geben und sie aufzufordern, den Abkommen in der derzeit 
bekannten Form nicht zuzustimmen, 

c) der Bundeskanzlerin und dem Bundeswirtschaftsministerium gegenüber zum Ausdruck 
zu bringen und 

d) die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen. 

Zur Begründung: 

Der genaue Wortlaut der jeweiligen Verhandlungsmandate und aller weiteren 
Verhandlungsdokumente und damit auch detaillierte Informationen über mögliche Ausnahmen 
im Bereich der Daseinsvorsorge sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Je nach 
Ausgestaltung und Wortlaut der Abkommen könnten Teile der kommunalen Daseinsvorsorge, 
wie etwa der Wasserversorgung, unter den Anwendungsbereich der Abkommen fallen. Daher 
ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge prinzipiell 
nicht von diesen Abkommen erfasst werden. Die Befassungskompetenz des Gemeinderats mit 
diesen Themen ergibt sich aus seiner Zuständigkeit für den Bereich der kommunalen 
Daseinsvorsorge in Hohenbrunn. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Martina Kreder-Strugalla, Gisela Pfaller, Alfred Rietzler, Wolfgang Schmidhuber 


